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Main-Tauber-Kreis

  
 

 

3. Satzung zur Änderung der 

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer 

(Vergnügungssteuersatzung) 

 

vom 28. November 2024 

 

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 

24. Juli 2000 (GBI. S. 581ff, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom  

27. Juni 2023 (GBI. S. 229, 231), in Verbindung mit den §§ 2, 8 Abs. 2 und 9 des Kommunalabga-

bengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) vom 17. März 2005  

(GBl. S. 206) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 1249) hat der 

Gemeinderat der Stadt Tauberbischofsheim am 28. November 2024 folgende Satzung beschlos-

sen: 

 

 

Artikel 1 

 

Die Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuersatzung) der Stadt 

Tauberbischofsheim vom 29. September 2010 in der Fassung vom 21. Dezember 2016 wird wie 

folgt geändert: 

 

1. § 7 Steuersatz 

 

erhält Abs. 1 Ziffer 1 folgende Fassung: 

 

mit Gewinnmöglichkeit an den in § 2 Abs. 1 genannten Orten 20 v. H. der elektronisch gezählten 

Bruttokasse, mindestens allerdings den Steuersätzen ohne Gewinnmöglichkeit nach Abs. 1 

Ziffer 2. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geld-

wert zugrunde zu legen. 
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Artikel 2 

 

Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer (Vergnü-

gungssteuersatzung) tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 

 

Tauberbischofsheim, den 28.11.2024 

 

 

 

 

Anette Schmidt 

Bürgermeisterin 
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für           

Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 

wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb 

eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht 

worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 

wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-

chung der Satzung verletzt worden sind. 
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